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Kundl, 27.01.2012 

 

Zahl:640-3/1a-2011 

 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Kundl im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 

(§ 94d StVO 1960) vom 26.01.2012 mit der die Verordnung vom 31.03.2011 geändert wird 

 

 

 

V e r o r d n u n g 

 

 

 

Auf Grund des § 43 Abs. 1 lit. b. der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBL.Nr. 159/1960, in der 

geltenden Fassung, wird verordnet: 

 

 

§ 1 

 

Auf dem westlichen Gehsteig der Dr.-Franz-Stumpf-Straße sind am südseitigen Ende des Gebäudes 

Dorfstraße 16 - entsprechend dem beiliegenden Plan in Anlage 1 - zwei Abstellplätze ausgewiesen. Auf 

diesen Abstellplätzen ist das Parken verboten.  

Die Ausweisung der Abstellplätze hat mittels Bodenmarkierungen gemäß § 22 Abs. 3 

Bodenmarkierungsverordnung an den in Anlage 1 gekennzeichneten Stellen durch Linien in weißer 

Farbe mit einer Mindestbreite von 10 cm zu erfolgen.  

Die Beschilderung der Abstellplätze hat mittels Vorschriftszeichen gemäß § 52 Abs. 13a StVO „Parken 

verboten“ mit der Zusatztafel gemäß § 52 Abs. 13a lit c StVO einschließlich der Längenangabe des 

Gültigkeitsbereiches „10m“ an der in der Anlage 1 gekennzeichneten Stelle zu erfolgen. 
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§ 2 

 

Der angeschlossene Plan „Verkehrsmaßnahmen Stellplatz Dr.-Stumpf-Straße Kerber Ost“ mit Datum 

26.01.2012 bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung. 

 

 

§ 3 

 

Die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Kundl  Zahl 640-3/1-2011 vom 31.03.2011 

ist gegenstandslos. 

 

 

§ 4 

 

Diese Verordnung tritt mit Anbringung der Verkehrszeichen zu § 1 in Kraft. 

 
 

 

 

 
Anlage:  

Lageskizze  „Verkehrsmaßnahmen Stellplatz Dr.-Stumpf-Straße Kerber Ost“ mit Planstand 26.01.2011 

 

Ergeht an: 

- Bauhof der Marktgemeinde Kundl  mit dem Ersuchen, diese Verordnung durch Anbringen der Verkehrszeichen kundzumachen und 

der Behörde einen Aktenvermerk darüber zu übermitteln 

- Polizeiinspektion Kundl (per E-Mail) 

- Meldeamt der Marktgemeinde Kundl mit dem Ersuchen um Kundmachung der Verordnung  an der Amtstafel sowie auf der 

Homepage der Marktgemeinde Kundl  

- Amt der Tiroler Landesregierung mit dem Ersuchen um Verordnungsprüfung gemäß § 122 TGO 2001 

 

 

 

 

 

 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Anton Hoflacher 
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